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DIE BADEN-
WÜRTTEMBERG-PARTEI

CDU Kreistagsfraktion Ravensburg

Antrag der CDU-Krelstagsfraktion auf Sicherung des freigestellten Schuibusverkehrs 
im ländlichen Raum

Abseits von Bahnlinien und öffentlichen Buslinien stellt der sog. „freigestellte Schülerverkehr'1 
in den ländlichen Teilen des Landkreises das Rückgrat der Schülerbeförderung dar. Der 
Landkreis unterstützt die freigestellten Schulbuslinien seit Jahrzehnten finanziell und sichert 
so ein Bus-Mindestangebot für den Nachwuchs abseits der größeren Siedlungen. Die Rege
lungen hierzu sind in der „Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförde- 
rungskosten" enthalten und wurden letztmals in den Jahren 2011/2012 vom Kreistag ange
passt. Unabhängig von einigen dort festgesetzten Qualitätsmerkmalen, die in den kommen
den Jahren im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Landkrei
ses einer Überprüfung bedürfen, hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass einige freige
stellte Buslinien in ihrem Bestand gefährdet sind und damit ein Stück Basisinfrastruktur im 
ländlichen Raum wegzubrechen droht. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Einige davon sind 
gestiegene Beförderungskosten, schwankende und tendenziell zurückgehende Schülerzah
len in einigen ländlichen Bereichen, Verknappung des Busangebotes (u.a. Busfahrermangel, 
fehlende Planungssicherheit für Investitionen in neue Busse) und steigende Ansprüche. 
Nicht unterschätzt werden darf auch die Bedeutung der freigesteliten Schulbusse für die Kin
dergartenkinder, die die Schulbusse ebenfalls nutzen.

Deshalb stellt die CDU-Kreistagsfraktion folgenden Antrag:

Die Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten 
soll folgendermaßen angepasst und die notwendigen Mittel bereits für das lau
fende Schuljahr im Haushalt bereitgestellt werden:

§ 14 Höchstbeträge

(1) Die notwendigen Beförderungskosten werden ohne Anrechnung der Eigen
anteile bis zu einem Höchstbetrag von 2.200 € (bisher 1.200,00 €) je Person und 
Schuljahr erstattet. Der Höchstbetrag für Kinder in Schulkindergärten liegt bei 
3.800 € (bisher 2.800,00 €).
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